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Einleitung

Im Kontext der Corona-Pandemie stehen seit März 2020 Wirtschaft und 
Gesellschaft verschiedenen Varianten des sogenannten Lockdowns und 
Lockdown-lights gegenüber und begegnen dabei vielfältigen sozial- und 
arbeitspolitischen Herausforderungen, die sehr kurzfristig angenommen 
und reguliert werden müssen. Corona-Verordnungen werden Unterneh
mern und Beschäftigten befristet auferlegt, modifiziert und verlängert. Der 
kontaktarme und sogar kontaktlose Betrieb von u.a. Produktions-, Dienst
leistungs-, Handels- und Ausbildungsstätten sowie Kultureinrichtungen 
beeinflusst die Arbeitswelten unmittelbar und wiederkehrend. Gesetzliche 
Verordnungen zum Ermöglichen der Arbeit von Zuhause aus traten (teils 
vorübergehend) in Kraft, flexible Formen der Erwerbstätigkeit verbreiteten 
sich, um das Arbeiten und Wirtschaftsprozesse unter Corona-Bedingungen 
aufrecht zu erhalten, und rechtliche Rahmenbedingungen für mobiles 
Arbeiten wurden geschaffen (Betriebsrätemodernisierungsgesetz 2021).

Dabei tun sich Perspektiven für die Gestaltung von Arbeit, respektive 
für arbeitspolitische Fragestellungen auf, die durch den Einflussfaktor 
der Corona-Pandemie zu Tage traten. Dieser arbeitspolitische Gestaltungs
raum, der hier in Anlehnung an Sabine Pfeiffer als Transformationshori
zont bezeichnet wird, stützt sich auf zwei Untersuchungsfelder, die nicht 
unabhängig voneinander betrachtet werden können. Dazu gehören so
wohl das Feld der Transformationsdynamik, in dem die Geschwindigkeit 
der angenommenen digitalen Transformation erläutert wird, als auch der 
Bereich der Transformationsverortung, in dem die Rollen der Beschäf
tigten und die ihrer Interessenvertretungen mit Bezug auf die aktuelle 
Transformationsdynamik herangezogen werden (Pfeiffer 2019). Unter Be
rücksichtigung dieser Untersuchungsfelder zeichnet sich als sogenannter 
Transformationshorizont eine Gestaltungsperspektive im Spannungsfeld 
„Digitalisierung – Corona – Arbeitspolitik“ ab.
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Dabei ergeben sich zwei leitende Fragestellungen:
a) Verändert die Corona-Pandemie die Arbeitswelt dauerhaft und tiefgrei

fend, ist Corona ein „Game-Changer“ wie es das Fraunhofer-Institut im 
Herbst 2020 thematisierte? (Hofmann/Piele/Piele 2020)

b) Wie können soziale Akteure, insbesondere die Beschäftigungsvertretun-
gen, auf die Gestaltung dieses doppelten Veränderungsprozesses – Digi
talisierung und Corona – Einfluss nehmen?

Digitalisierung der Arbeitswelten

Die Arbeitswelten befinden sich in einem kontinuierlichen Transforma
tionsprozess, der in den letzten 30 Jahren durch den demographischen 
und sozial-ökologischen Wandel und vor allem durch organisatorische 
(Lean Production) und technologische Entwicklungen im Bereich der 
Digitalisierung geprägt ist. Nach einer langen Phase vornehmlich organi
satorischer Veränderungen haben in jüngster Zeit eher technologische 
Innovationen die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, Arbeitsabläu
fe in Unternehmen und Verwaltungen grundlegend zu verändern (Hai
peter/Hoose/Rosenbohm 2021). Hierzu zählen u.a. die Erfassung, Vernet
zung und Produktion digitaler Informationen und Daten („Big Data“), 
die informationstechnische Verbindung von Mensch und Maschine und 
neue Generationen von Maschinen und Robotern, die durch weiterent
wickelte Sensorik Hand in Hand mit Menschen interagieren können. Di
gitale Kommunikationsmedien werden zunehmend genutzt, womit orts
übergreifender Informationsaustausch in Echtzeit und somit zeitlich flexi-
blere Zusammenarbeit über Betriebsgrenzen hinweg ermöglicht werden. 
Begleitet durch diese Technologisierungsprozesse konnte eine Zunahme 
von mobilen Arbeitsformen schon in den Jahren vor der Pandemie beob
achtet werden (Vogl/Carstensen 2021; Carstensen 2016). Nicht nur die 
klassischen Montagearbeiten, sondern auch immer mehr Verwaltungstä
tigkeiten können mobil ausgeführt werden, ohne dass die Beschäftigten an 
einen festen Arbeitsort gebunden sind. Durch diese Technologien wurde 
die Infrastruktur für einen „global verfügbaren Informationsraum“ ausge
baut (Vogl/Carstensen 2021, Baukrowitz/Boes 1996). Neue Möglichkeiten, 
die Kooperation und Weiterbildung über Telefon- und Videokonferenzen 
sowie Social-Media-Plattformen zu organisieren, wurden geschaffen (Vogl/
Carstensen 2021, Carstensen 2016).

Betrachtet man beispielsweise den Einsatz von mobilen Endgeräten, so 
zeigt sich über verschiedene Sektoren hinweg (Metall, Elektronik/Elektro
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technik, Anlagenbau, Automotive) schon vor der Pandemie ein relativ 
hoher Digitalisierungsgrad. Was intelligente Anlagen und intelligente Pro
dukte betrifft, so weisen jedoch die meisten Branchen einen vergleichswei
se niedrigen Digitalisierungsstand auf (Lins et al. 2018). Unter anderem 
der Digitalisierungsstand der Arbeitswelten kann jedoch bei externen Kri
sen Auswirkungen auf den Umgang mit eben diesen und auf die unterneh
merischen Bewältigungsstrategien haben. Einer wissenschaftlichen Studie 
des Fraunhofer-Instituts zufolge führten Betriebe, die bereits vor der Krise 
eine höhere Digitalisierungsneigung hatten, auch während der Krise eher 
neue digitale Lösungen zur Aufrechterhaltung der Produktion ein (Lerch/
Jäger/Heimberger 2020).

Die Zunahme der Digitalisierung wird durch zahlreiche Indizes ver
deutlicht, die den Digitalisierungsgrad jährlich erfassen und messbar 
machen (u.a. Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft DESI). Die 
Ausbreitung des COVID-19-Virus und das damit verbundene Infektionsge
schehen in Deutschland haben in wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen 
und bildungspolitischen Bereichen mannigfaltige Herausforderungen hin
sichtlich der Digitalisierung aufgedeckt. Laut Engels ist die Pandemie zu 
einem Stresstest der Digitalisierung geworden (Engels 2020).

Betriebliche Herausforderungen und Mitbestimmung

Der Einzug neuer Technologien geht mit betriebs- und organisationssozio
logischen Herausforderungen für die Gestaltung von Arbeit einher und 
erfordert die Modifikation gesetzlicher und betrieblicher Vorgaben. Das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) bildet die Grundlage für die Arbeitspo
litik, die die Zusammenarbeit von Arbeitgebern und den durch die Ar
beitnehmer gewählten Interessenvertretungen regelt. Es beinhaltet sowohl 
Mitwirkungsrechte in Form von Information, Anhörung und Beratung 
als auch Mitbestimmungsrechte, wobei die Mitbestimmung korrigierend 
respektive als Vetorecht praktiziert werden kann oder als „echte“, durch
setzbare Mitbestimmung erfolgen kann. Insbesondere bei der Einführung 
digitaler Technologien, die personenbezogene Daten und die Arbeitsleis
tung verarbeiten, hat der Betriebsrat zwingend mitzubestimmen und kann 
auch initiativ tätig werden. Dabei steht die Mitbestimmungskompetenz in 
gewisser Abhängigkeit von der inhaltlichen Ausrichtung der zu fassenden 
Vereinbarung. Mit Zunahme der sozialen Auswirkungen von Entschei
dungen steigt die Mitbestimmungskompetenz, während sie bei wirtschaft-
lichen Ausrichtungen vergleichsweise niedrig ist. Die Digitalisierung der 
Arbeitswelten hat große Auswirkungen auf die soziale Welt von Unter

Corona-Pandemie – eine Trendbeschleunigung für die Digitalisierung der Arbeitswelten?

125
https://doi.org/10.5771/9783748927730-123, am 14.07.2024, 11:16:37

Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748927730-123
https://www.nomos-elibrary.de/agb


nehmen und ermöglicht und erfordert die Inanspruchnahme der Veto- 
und Mitbestimmungsrechte seitens der Betriebsräte in der Arbeitspolitik. 
Durch die Digitalisierung der Arbeit und die Corona-Pandemie tangierte 
Mitbestimmungsrechte sind beispielsweise
• der Arbeits- und Gesundheitsschutz (§§ 87 Abs. 1.7, 80),
• die Verhaltens- und Leistungsüberwachung (§ 87 Abs. 1.6),
• der Beginn und das Ende der Arbeitszeit (§ 87 Abs. 1.2),
• die Berufsbildungsmaßnahmen (§ 97 Abs. 2),
• die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Normen (§ 80 Abs. 1)
• und Betriebsänderungen (§ 111 Abs. 4).
Es ist hinlänglich beschrieben, dass die Verbreitung des „dualen Systems“, 
in dem Arbeitsbeziehungen durch Betriebsräte und Tarifverträge gestaltet 
und geregelt werden, seit den 1990er Jahren abnimmt (Ellguth/Kohaut 
2021). Im Jahr 2020 waren die Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit für 
nahezu die Hälfte der Beschäftigten in der Privatwirtschaft (Ostdeutsch
land 50 %, Westdeutschland 41 %) weder durch einen Tarifvertrag noch 
durch betriebliche Interessenvertretungen geregelt. Was die doppelte Absi
cherung betrifft, so sind in der Privatwirtschaft in Westdeutschland ledig
lich 24 % und in Ostdeutschland sogar nur 14 % der Beschäftigtenverhält-
nisse sowohl über einen Betriebsrat als auch über einen Branchentarif ab
gesichert (Ellguth/Kohaut 2021). Vor diesem Hintergrund der geschwäch
ten Arbeitsbeziehungen und angesichts der durch die Pandemie zuneh
mend divers auftretenden Formen der Erwerbsarbeit gewinnt die Ausge
staltung der Rahmenbedingungen sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch 
seitens der betrieblichen Interessenvertretungen an Relevanz.

Gerade die Digitalisierung betrieblicher Prozesse wird von Interessen
vertretungen als wichtige Herausforderung angesehen. In einer Befragung 
von über 5.000 Betriebsräten, die die Gemeinsame Arbeitsstelle RUB/IGM 
während des ersten Lockdowns zwischen März und Juni 2020 durchführte 
(HBS-Projekt Qualifizierungsmonitoring für Betriebsräte, 2019–2021), 
wird die Digitalisierung betrieblicher Prozesse („Industrie 4.0“) von der Hälfte 
der befragten Interessenvertretungen (54,6 %) als sehr wichtige bzw. wich
tige Herausforderung genannt. Den Ergebnissen einer Vergleichsstudie aus 
dem Jahr 2016 zufolge betrachteten zu dieser Zeit nur etwa ein Fünftel 
(20,1 %) der Interessenvertretungen Digitalisierungsthemen als arbeitspoli
tische Herausforderung. Ein vergleichbares Ergebnis weist auch die Einfüh
rung/Nutzung technischer Innovationen auf (55,3 % im Jahr 2020 vs. 22,7 % 
im Jahr 2016) (Palomo et al. 2019).
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Orts- und zeitflexibles Arbeiten als Indikator der Digitalisierung der Arbeitswelt

Homeoffice – ein populärer Begriff
Der Begriff des Homeoffice wird sowohl in der öffentlichen Meinung als 
auch in der einschlägigen Literatur in der Regel als Gattungsbegriff ver
wendet, ohne dass er jedoch genau umrissen oder gar definiert wird. Um 
diese Arbeitsform arbeitspolitisch gestalten zu können, bedarf es zunächst 
einer Dekonstruktion des vornehmlich populär gebrauchten Begriffes, 
denn eine legale Definition des Begriffes existiert im Arbeitsrecht bislang 
nicht. Unter den Terminus Homeoffice werden vielmehr unterschiedliche 
Formen der Erwerbstätigkeit gefasst, die ihrerseits jedoch seit vielen Jah
ren gesetzlich reguliert und arbeitspolitisch in mehreren Sektoren (z. B. 
Telekommunikation, öffentlicher Dienst) gestaltet sind. Hierzu zählen ins
besondere die Heimarbeit, Telearbeit sowie die mobile Arbeit.

Die Bezeichnung Heimarbeit ist die älteste Form der sogenannten Ho
meoffice-Varianten. Sie wurde erstmals im Jahre 1911 im Heim- und Haus
arbeitsgesetz reguliert und in den Jahren 1951 sowie im Mai 2020 das 
letzte Mal modifiziert.1 Es umfasst all diejenigen Personen, die in der Re
gel allein oder mit ihren Familienangehörigen, in eigener Wohnung oder 
selbstgewählter Betriebsstätte, eine sich in regelmäßigen Arbeitsvorgängen 
wiederholende Arbeit im Auftrag eines anderen gegen Entgelt ausüben. Im 
Zuge der fortschreitenden Industrialisierung nahm der Anteil der Heimar
beit immer mehr ab, sie ist allerdings heute immer noch existent (z.B. 
Herstellung von Masken für den Mund- und Nasenschutz in der Corona-
Pandemie).

Die Arbeitsform der Telearbeit fußt auf einer Rahmenvereinbarung, die 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden auf europäischer Ebe
ne zur Modernisierung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation ge
troffen wurde (Rahmenvereinbarung 2002/EU-Direktive 2002).2 Sie wurde 
national aufgegriffen und ist seit 2016 in der Arbeitsstättenverordnung le

1 Heimarbeitsgesetz in der Fassung vom Mai 2020
https://www.gesetze-im-internet.de/hag/BJNR001910951.html, abgerufen am 
23.11.2021.

2 Rahmenvereinbarung über Telearbeit in der Fassung von Juli 2002 http://docpl
ayer.org/54290446-Rahmenvereinbarung-ueber-telearbeit.html, abgerufen am 
23.11.2021 sowie Deutscher Bundestag (2016) https://www.bundestag.de/resourc
e/blob/480130/cbdb34af5f55cada9843a22027d28b27/wd-6-112-16-pdf-data.pdf, 
abgerufen am 23.11.2021 und Europäische Union (2005) https://eur-lex.europa.eu/l
egal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131, abgerufen am 23.11.2021.
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gal verankert.3 Mit der Verankerung in der Arbeitsstättenverordnung wird 
das Ziel verfolgt, dass die Tätigkeit von Zuhause nicht aus dem Verantwor
tungsbereich des betrieblichen Zusammenhangs herausgelöst wird. Ge
mäß der Arbeitsstättenverordnung werden Telearbeitsplätze definiert 
als “[…] vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Pri
vatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäf
tigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung 
festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerich
tet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit ar
beitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und 
die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmit
teln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeit
geber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäf
tigten bereitgestellt und installiert ist“ (§ 2 (7) ArbStättV). Die Beschäftig-
ten sind mit allen erforderlichen Arbeits- und Kommunikationsmitteln 
auszustatten, vertragliche Rahmenbedingungen sind ebenso über entspre
chende Bildungsmaßnahmen zur Selbstorganisation und zum Arbeitsma
nagement zu vereinbaren, wobei Telearbeit sowohl von zu Hause als auch 
alternierend stattfinden kann, d.h. wechselnd im Unternehmen und zu 
Hause. Zur Telearbeit liegen zahlreiche Tarifverträge und Betriebsverein
barungen aus der Telekommunikationsbranche vor, die remote-Arbeit re
gulieren.

Das mobile Arbeiten umfasst alle Formen des orts- und zeitflexiblen 
Arbeitens. Es ist an keinen festen Arbeitsort gebunden, wodurch an un
terschiedlichen Orten gearbeitet werden kann. Im Betriebsrätestärkungs
gesetz wurde es im Dezember 2020 legal verankert und im Betriebsrä
temodernisierungsgesetz von Juli 2021 konkretisiert, es ist jedoch im 
Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung bisher nicht aufgenommen 
worden. In der am 10.8.2020 in Kraft getretenen SARS-COV-2-Arbeits
schutzregel des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) wurde Homeoffice 
erstmals gesetzlich als Form mobilen Arbeitens definiert, jedoch explizit 
mit dem Hinweis, dass Regelungen der Arbeitsstättenverordnung zum 
Telearbeitsplatz unberührt bleiben. Während die Arbeitsformen Heimar
beit, Telearbeit und mobile Arbeit dem Arbeitsschutzgesetz und Arbeits
zeitgesetz unterliegen, greift die Arbeitsstättenverordnung bislang nur bei 

3 Bundesministerium für Justiz- und Verbraucherschutz (2020): Verordnung über 
Arbeitsstätten, https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/BJNR21791
0004.html, abgerufen am 23.11.2021 sowie Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz (2021): Betriebsverfassungsgesetz, https://www.gesetze-im-inter
net.de/betrvg/BetrVG.pdf, abgerufen am 23.11.2021.(siehe Fußnote 1).
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der Heim- und Telearbeit, nicht aber bei der mobilen Arbeit. Hieraus 
sind Regelungslücken in Bezug auf die Gestaltung der mobilen Arbeit 
entstanden, die eine arbeitspolitische Verhandlung unterwandern und 
Grundvoraussetzungen für eine beteiligungsorientierte Arbeitsgestaltung 
gefährden. Erst mit dem im Juni 2021 verabschiedeten Betriebsrätemoder
nisierungsgesetz hat der Gesetzgeber ein eigenes Mitbestimmungsrecht für 
die Ausgestaltung mobiler Arbeit geschaffen. Die Entscheidung, ob mobile 
Arbeit eingeführt wird, liegt allerdings weiterhin bei den Arbeitgebern.4

Im populären Sprachgebrauch wird der Begriff Homeoffice während 
der Corona-Pandemie für das Arbeiten mit digitalen Arbeitsmitteln (PC, 
Laptops, mobile devices) voll umfänglich oder teilweise von zu Hause 
aus verwendet und entspricht damit überwiegend typischen Merkmalen 
der Telearbeit. Mit dem populären Gebrauch des Begriffes – insbesondere 
auch durch dessen Reproduktion in wissenschaftlichen Studien – werden 
gesetzliche Rahmenbedingungen (Geltung der ArbStättV), Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen nicht thematisiert. Die Verwendung des Be
griffs des Homeoffice eröffnet somit die Möglichkeit, arbeitspolitische Re
gelungen zu umgehen (Mierich 2020).

Aus diesem Grund ist der Gebrauch des Begriffes Homeoffice für wis
senschaftliche Analysen in Bezug auf orts- und zeitflexibles Arbeiten völ
lig unbrauchbar. Um die unterschiedlich ausgeprägten Mitbestimmungs- 
und Beteiligungsrechte flexibler Arbeitsformen transparent zu machen, 
ist es deshalb angeraten, bei der Gestaltung orts- und zeitflexiblen Arbei
tens die jeweils konkreten Beschäftigungs-, Arbeits- und Partizipationsbe
dingungen in den Fokus zu nehmen. Bestehende Tarifverträge, Betriebs- 
und Dienstvereinbarungen wie die Übernahme aller Betriebskosten und 
Aufwandsentschädigungen, die Dokumentationspflichten zur Arbeitszeit 
sowie der Datenschutz, die Datensicherheit und vor allem die Qualifizie-
rungsmaßnahmen in Bezug auf die Selbstorganisation und das Selbstma
nagement der Arbeit außerhalb betrieblicher Zusammenhänge, die bei der 
Ausgestaltung des Telearbeitsplatzes zur Anwendung kommen, bieten hier 
Orientierung an (Mierich 2020). Insbesondere die Rolle der Personal- und 
Betriebsratsgremien im Kontext von remote-Arbeit ist ein bislang noch 
unerforschtes Gebiet.

4 Siehe: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/betriebsraete-staerken-18845
80, abgerufen am 23.11.2021 (s. Fußnoten weiter oben).
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Orts- und zeitflexibles Arbeiten in Zeiten der Corona-Pandemie

Auch empirische Studien nutzen in überwiegendem Maße den Begriff des 
Homeoffice und konnten aufzeigen, dass bereits vor der Corona-Pandemie 
zunehmend orts- und zeitflexibles Arbeiten praktiziert wurde, dieses je
doch nur bestimmten Einkommensgruppen und Bildungsniveaus angebo
ten bzw. von diesen genutzt wurde. Einer repräsentativen Umfrage der 
Hans-Böckler-Stiftung zufolge arbeiteten 4 % der befragten Beschäftigten 
vor der Corona-Pandemie im Homeoffice (Hans-Böckler-Stiftung 2021a) 
und ein steigender Trend zu mehr mobiler Arbeit ist schon vor Beginn der 
Pandemie zu verzeichnen (Bonin et al. 2020). Wie diverse Umfragen re
spektive wissenschaftliche Studien zeigen, hat sich dieser Trend seit der 
Pandemie nicht nur fortgesetzt, sondern stark zugenommen. So zeigt eine 
Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung (Emmler/Kohl
rausch 2021) einen Anstieg der Homeoffice-Quote (ausschließlich im Ho
meoffice) im ersten Lockdown im April 2020 auf 27 %, ein Absinken auf 
14 % im Lockdown-light im November 2020 sowie einen erneuten Anstieg 
auf 24 % im Januar 2021(Emmler/Kohlrausch 2021), bedingt nicht zuletzt 
durch die Rechtsverordnung zum Arbeitsschutz, der Corona-Arbeits
schutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS), das erstmals die (befriste) Pflicht zum Angebot eines Homeoffice-
Arbeitsplatzes einführte, welche zum 27. Januar 2021 in Kraft trat.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Ifo-Umfrage unter Unter
nehmen, die schon vor der Corona-Pandemie die Arbeit im Homeoffice 
anboten und den Sektoren der Dienstleistung, des verarbeitenden Gewer
bes und des Handels angehören. Hier ist nicht nur ein Anstieg der Anzahl 
der Beschäftigten im Homeoffice zu verzeichnen, sondern auch eine annä
hernde Verdopplung des Anteils an der Arbeitszeit auf 60 % (Demmelhu
ber et al. 2020).

Verschiedene wissenschaftliche Studien zeigen, dass die pandemiebe
dingte Homeoffice-Quote in bestimmten Branchen und je nach Arbeitstä
tigkeit aus naheliegenden Gründen sehr unterschiedlich ist. Während sie 
im Finanzwesen, im Mediensektor oder IT-Bereich sehr hoch ist, war Ho
meoffice als Arbeitsform in anderen Branchen und Bereichen wie dem Ge
sundheitswesen, dem Handel und der Produktion wenig verbreitet (Hans-
Böckler-Stiftung 2021b). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Beschäf
tigtenbefragung der IG Metall. Von September bis November 2020 waren 
93 % der IT-Beschäftigten, 86 % der Beschäftigten im Einkauf, 82 % der Be
schäftigten in Forschung und Entwicklung und 81 % der Beschäftigten im 
internen Dienstleistungsbereich im Homeoffice, in produktionsnahen Be
reichen und der Fertigung und Montage jedoch nur 39 % bzw. 11 % (IG 
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Metall 2020).5 Außerdem konnte festgestellt werden, dass – wenig verwun
derlich – bestimmte sozioökonomische Faktoren bei der Homeoffice-Quo-
te von Relevanz sind. Hochschulabsolventen und Personengruppen mit 
höherem Einkommen arbeiten deutlich häufiger orts- und zeitflexibel als 
Erwerbstätige ohne Universitätsabschluss oder mit niedrigerem Einkom
men (Ahlers/Mierich/Zucco 2021, Allmendinger/Schroeder 2021).

Herausforderungen bei der Gestaltung orts- und zeitflexiblen Arbeitens

Das orts- und zeitflexible Arbeiten bringt nicht nur gesellschaftliche Ver
änderungen mit sich, sondern in erster Linie strukturelle Veränderungen 
im betrieblichen Zusammenhang. Betriebliche Akteure haben die Konse
quenzen orts- und zeitflexiblen Arbeitens zu antizipieren, wo Regulative 
nicht oder nicht ausreichend geschaffen wurden. Dies gilt nicht nur dann, 
wenn gesetzlich neue Verordnungen (vorübergehend) in Kraft treten. Ar
beitgeber, Arbeitnehmer und betriebliche Interessenvertretungen können 
Einfluss nehmen, inwieweit die Arbeitsformen die Organisationsstruktur 
und die Abläufe im Unternehmen, die Leistungsfähigkeit und Mitbestim
mung beeinträchtigen oder diesen zuträglich sind, indem sie proaktiv mit
gestalten und regulativ eingreifen.

Das orts- und zeitflexible Arbeiten beeinflusst die Parameter des Arbei
tens in vielfältiger Weise und macht Regulierungen unabdingbar, die u.a. 
die Voraussetzungen, die Organisation, die Arbeitszeiten und den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz betreffen und, wenn auch nicht in ihrer Gesamt
heit, in diversen bestehenden Betriebsvereinbarungen auch berücksichtigt 
sind, die für die Beschäftigten in einem Unternehmen verbindliche Rechts- 
und Verhaltensnormen fixieren (Mierich 2020). Dabei sind sachliche, per
sönliche und räumliche Voraussetzungen zu beachten und evaluieren. 
Die Freiwilligkeit mobil zu arbeiten, die persönliche Eignung, d.h. das 
Maß an Selbstdisziplin, die Kompetenz hinsichtlich Selbstorganisation, 
Zeitmanagement, Herstellung von Transparenz und Kommunikation auf 
Distanz, aber auch die räumlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Ar
beitsplatzausstattung oder die Datenverfügbarkeit sind zu regulieren. Was 
die Organisation betrifft, so sind Aspekte wie die Qualifizierung und Wei
terbildung, die Integration in betriebliche Arbeitsabläufe, die Ausstattung, 

5 Wie es eine Betriebsrätin von Airbus zum Abschluss des Zertifikatsstudiums „Di
gitale Transformation“ anschaulich formulierte: „Einen Flügel kann man halt 
schlecht im Garten montieren.“

Corona-Pandemie – eine Trendbeschleunigung für die Digitalisierung der Arbeitswelten?

131
https://doi.org/10.5771/9783748927730-123, am 14.07.2024, 11:16:37

Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748927730-123
https://www.nomos-elibrary.de/agb


die Haftung und der Datenschutz zu berücksichtigen. Auch Absprachen 
und ebenfalls Regulierungen hinsichtlich der Arbeitszeit wie die Erreich
barkeit, Zeiterfassung und Einhaltung von Ruhezeiten sind zu prüfen und 
festzuhalten. Ebenso relevant sind Aspekte des Arbeits- und Gesundheits
schutzes, um physischen und psychischen Belastungen entgegenzuwirken.

Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts mit Entscheidern aus 500 Un
ternehmen existieren für nur die Hälfte der Unternehmen Regelungen 
zum Homeoffice, beispielsweise im Rahmen von Betriebsvereinbarungen 
(Hofmann/Piele/Piele 2020). Ein großer Teil der befragten Entscheider 
stellt beim Homeoffice Regelungsdefizite im Hinblick auf eine Strategie Ent
grenzungserscheinungen adäquat zu begegnen (74 %) fest und auch im Hin
blick auf die gesundheitlichen Folgen von Entgrenzung (72 %). Die Arbeitsfor
men des flexiblen Arbeitens sind deshalb exakt zu spezifizieren und gesetz
liche sowie betriebliche Rahmenbedingungen zu formulieren.

Die Veränderungen der orts- und zeitflexiblen Arbeitsformen bergen 
für die sozialen Akteure Chancen und Herausforderungen und sind daher 
immer multidimensional zu betrachten, so dass sie auf Basis von wissen
schaftlichen Erkenntnissen kontrovers diskutiert werden. So können mit 
flexiblen Arbeitsformen auf Arbeitgeberseite Kosteneinsparungen bei der 
Bereitstellung der räumlichen Infrastruktur erzielt werden (shared desks). 
Finanzielle Vorteile gehen jedoch mit Kostensteigerungen durch das Be
reitstellen der digitalen Infrastruktur einher. Aus betriebssoziologischer 
Sicht gefährdet der Abbau der räumlichen Infrastruktur die soziale Orga
nisation des Betriebes als Lernort (Rat der Arbeitswelt 2021), den Infor
mationsaustausch und -fluss und somit auch die Leistungsfähigkeit von 
Unternehmen. Verschiedene Studien belegen zudem einen mangelnden 
persönlichen Wissensaustausch sowie fehlende soziale Kontakte und kolle
giale Entkopplungen während der Arbeitszeit außerhalb von Betriebsstät
ten (Ahlers/Mierich/Zucco 2021, Bertelsmann Stiftung 2020). Auch eine 
potenzielle Steigerung der Arbeitgeberattraktivität durch das Angebot orts- 
und zeitflexibel zu arbeiten verliert dann an Bedeutung, wenn ein Groß
teil der Konkurrenz diese Arbeitsform ermöglicht. Die Regulierung und 
Erfassung der Arbeitszeit ist ein weiterer Diskussionspunkt. Während die 
Beschäftigten beim orts- und zeitflexiblen Arbeiten Vorteile durch freie 
Zeiteinteilung, Zeiteffizienz durch den Wegfall des Arbeitsweges, eine bes
sere Vereinbarkeit von Familie mit Beruf sowie eine bessere Work-Life-Ba
lance feststellen, wird gleichsam eine Entgrenzung von Lebensbereichen 
konstatiert (Bonin et al. 2020, Demmelhuber et al. 2020). Die zeitliche 
Entgrenzung der Arbeit durch überbordende Arbeitszeiten oder das Aus
blenden von Ruhezeiten zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn sowie 
die räumliche Entgrenzung durch das Arbeiten an verschiedenen Orten 
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und u.U. unterwegs kann zu einer dauerhaften Stress- und Gesundheits
belastung führen. Hinzu kommt, dass die Arbeitszeit nicht durchgängig 
erfasst wird und somit Mehr- und Überbelastung nicht frühzeitig erkannt 
werden. Auch die Effektivität der Arbeit wird durch mangelnde Arbeits
zeiterfassung nicht erschlossen, was für die Leistungserbringung und Si
cherung von Beschäftigung unabdingbar ist.

All diese Sachverhalte stellen die Arbeitgeber, den Staat sowie die Ge
werkschaften und Betriebs- und Personalräte vor multiple Herausforderun
gen bei der Gestaltung von orts- und zeitflexiblem Arbeiten. Das Betriebs
verfassungsgesetz stellt diesbezüglich Weichen, die jedoch je nach umge
setzter Arbeitsform nicht hinreichend sein können. Insbesondere § 87 
Abs. 1 BetrVG liefert diesbezüglich Ansatzpunkte, da er die Mitbestim
mungsrechte des Betriebsrates einräumt, sofern keine gesetzlichen oder ta
riflichen Regelungen bestehen. Hier entsteht weiterer Handlungsbedarf, 
wenn neue Maßnahmen und Regelungen für Betriebsvereinbarungen ini
tiiert und getroffen werden müssen. Dies betrifft die Varianten der mobi
len Arbeitsformen, die in der Corona-Krise hervortraten, in vielerlei Hin
sicht. Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG wird Betriebsräten das Mitbestim
mungsrecht bei Einführung und Anwendung von technischen Einrichtun
gen eingeräumt, die dazu bestimmt sind, das Verhalten und die Leistung 
der Arbeitnehmer zu überwachen. Die Frage der Arbeitsüberwachung 
steht in direktem Zusammenhang mit der Leistungsbewertung und ist so
mit ein wichtiger Faktor für alle Sozialpartner, da die Leistungsbewertung 
nicht nur der Beurteilung der Arbeitnehmer dient, sondern auch der Beur
teilung der Leistung eines Unternehmens, beispielsweise im Hinblick auf 
getätigte oder zu tätigende Investitionen. Somit sichert sie letztlich auch 
die Wirtschaftlichkeit und folglich die Existenz von Unternehmen. Auch 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 zum Arbeits- und Gesundheitsschutz tangiert die Varian
ten mobiler Arbeit. Hier werden Mitbestimmungsrechte bei „Regelungen 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Unfallverhütungsvorschriften“ gesichert. Unter Berufung auf die 
gesetzlichen Regelungen und Vorschriften sowie die Bewahrung dieser 
sind die Betriebsräte befugt, mobile Arbeitsformen mitzugestalten. Es er
öffnen sich nicht nur Handlungsspielräume aufgrund des Betriebsverfas
sungsgesetzes (BetrVG), sondern beispielsweise auch unter Hinzunahme 
des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG), der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV), des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

Vor diesem Hintergrund sind bestehende Betriebsvereinbarungen zu 
überprüfen oder neue zu verhandeln, um neue Varianten orts- und zeit
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flexiblen Arbeitens im Sinne einer für alle Seiten zufriedenstellenden 
Sozialpartnerschaft zu gestalten und abzusichern.6 Regelungen zur tech
nischen Arbeitsplatzausstattung, zur Gestaltung des Arbeitsplatzes (z.B. 
ergonomischer Arbeitsplatz, Arbeitsstättenverordnung), zur Bereitstellung 
der Arbeits- und Kommunikationsmittel, zur Verteilung der Kosten, zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, zum Datenschutz, zur Arbeitszeit und 
Erreichbarkeit, aber auch zur Qualifizierung der Beschäftigten in Selbstor
ganisation und Selbstmanagement müssen getroffen und praktisch umge
setzt werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass nach der Bewältigung der 
Corona-Krise und den vermehrten Erfahrungen mit flexiblem Arbeiten 
mobile Arbeit zukünftig umfassend von den Beschäftigten eingefordert 
wird. Dies zeigt sich beispielsweise in einer Umfrage mit Entscheidern aus 
ca. 500 Unternehmen, in der sich ein vermehrter Einsatz von Tätigkeiten 
außerhalb des Büros abzeichnet (Hofmann/Piele/Piele 2020). Demnach 
meint die Hälfte (55 %) der befragten Entscheider, Homeoffice in größe
rem Umfang ohne Nachteile nach der Pandemie weiter umsetzen zu kön
nen. Zudem gehen knapp 40 % von ihnen davon aus, dass die Forderung 
nach Homeoffice stark zunehmen wird, wobei sich jedoch ihrer Einschät
zung nach vor allem die Entgrenzung von Arbeit als ein Regelungsdefizit 
abzeichnet. Mit Blick auf diese divergierenden Strömungen sind arbeitspo
litische Regulierungen im dualen System der Arbeitsbeziehungen unerläss
lich, tarifvertragliche Bestimmungen zu orts- und zeitflexiblem Arbeiten 
und die Entwicklung von Zukunfts-(Betriebs-)Vereinbarungen im Kontext 
des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes umso notwendiger. Die Schatten
seiten des Homeoffice als Form mobiler Arbeit sind dargelegt und Forde
rungen formuliert worden, mobile Arbeit stärker als bisher in die geltende 
Arbeits- und Sozialverfassung zu integrieren (Urban 2021).

Gesetzesentwürfe zum mobilen Arbeiten vom Bundesarbeitsministeri
um sind bislang gescheitert. In einem ersten Referentenentwurf für ein Be
triebsrätestärkungsgesetz aus Dezember 2020, wurden erste Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Betriebsräten in den Bereichen 
der technischen Infrastruktur in den Betrieben und der digitalen Arbeit 
(Big Data, KI) angepasst. Das am 28. Mai 2021 vom Deutschen Bundesrat 
verabschiedete Betriebsrätemodernisierungsgesetz, führt mit Wirkung zum 

6 An der Ruhr-Universität Bochum beispielsweise wurde die bisherige Dienstverein
barung zur Alternierenden Telearbeit den neuen Gegebenheiten angepasst, eine 
neue Dienstvereinbarung zur Ortsflexiblen Arbeit im Februar 2022 offiziell von 
den beteiligten Akteuren unterschrieben. Sie tritt am 1. April 2022 in Kraft.
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18. Juni 2021 u.a. ein neues Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung 
mobiler Arbeit ein, das der Förderung mobiler Arbeit und dem Schutz der 
Beschäftigten beim orts- und zeitflexiblen Arbeiten dient. Betriebsräten 
wird bei der inhaltlichen Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Infor
mations- und Kommunikationstechnik erbracht wird, explizit ein Mitbe
stimmungsrecht zugesprochen (§ 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG). Dabei geht es 
allerdings nicht um die Frage, ob mobile Arbeit in den Unternehmen ein
geführt, sondern wie mobile Arbeit in den Unternehmen gestaltet werden 
soll (z.B. zeitlicher Umfang, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 
Ort der Tätigkeit, Anwesenheitspflichten in der Betriebsstätte, Regelungen 
zur Erreichbarkeit, Umgang mit Arbeitsmitteln der mobilen Arbeit, einzu
haltende Sicherheitsaspekte). Die Einführung der mobilen Arbeit bleibt in 
der Entscheidungsbefugnis der Arbeitgeber.

Ergänzungen im § 8 SGB VII Abs. 1 und § 8 Abs. 2 Nr. 2 SGB II gewähr
leisten den Versicherungsschutz auch bei der Erwerbstätigkeit im eigenen 
Haushalt oder an einem anderen Ort. Der Versicherungsschutz des Versi
cherten besteht im gleichen Umfang wie bei der Ausübung der Tätigkeit 
in der Unternehmensstätte, auch bei Wegen innerhalb der Räumlichkeiten 
oder zur Betreuungsstätte der Kinder des Versicherten.

Wenn auch das Mobile-Arbeit-Gesetz bislang noch scheiterte und da
rüber hinaus umstritten ist, dass die Einfügung der Nummer 14 in den 
Absatz 1 bedeutungsvolle Neuerungen mit sich bringt, die nicht bereits 
in den Mitbestimmungsmöglichkeiten des Absatz 1 geregelt sind, und 
zuvor schon grundsätzlich ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei 
mobiler Arbeit bestand, so ist dennoch durch diese politische Einordnung 
der Relevanz des mobilen Arbeitens Ausdruck verliehen. Hier hat die 
Corona-Pandemie zweifellos als Trendbeschleuniger gewirkt.

Fazit und Ausblick

Neue Technologien und die Digitalisierung bewirken eine sehr dynami
sche Transformation der Arbeitswelt. Bereits seit den 1980er Jahren voll
zieht sich eine Entgrenzung zwischen der Organisation (Arbeitsregulie
rung in Betrieb/Unternehmen) und der marktlichen Regulierung von 
Arbeit. Hybride Beschäftigungsformen und Solo-Selbstständige in der 
Plattformökonomie sind Beispiele solcher Diversifizierungen und zählen 
zu den neuesten Entwicklungen dieser Transformation, bereits lange vor 
Beginn der Corona-Pandemie. Die Pandemie trifft somit auf einen seit 
einigen Jahren bestehenden Entwicklungsprozess der zunehmenden Dyna
misierung der Arbeitsformen. Corona ist in diesem Kontext kein „Game-
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Changer“ per se, sondern forciert den Trend zur Hybridisierung der Ar
beitsformen. Die Transformationsdynamik wird zweifellos durch Corona 
beschleunigt, der Weg der Transformation wurde jedoch bereits geebnet, 
wenn es auch weiterer arbeits- und sozialpolitischer Regulierung bedarf. 
Ob der Transformationsschub so stark ist, dass der von Frithjof Bergmann 
in den 1980er Jahren als Programmatik gekennzeichnete Begriff „New 
Work“ sich in der sozialen Praxis zu einer „New Work Normal“ (siehe dazu 
auch den Beitrag von Annette Kluge/Greta Ontrup/Wiebke M. Roling in 
diesem Band) entwickeln kann und wie sich orts- und zeitflexibles Arbei
ten dauerhaft auf Mensch und Betriebsorganisation auswirken wird, wird 
von vielen Faktoren abhängig sein, u.a. auch davon, wie der neue Mit
bestimmungstatbestand praktiziert und in der Rechtsprechung ausgelegt 
wird. Potenzielle Auswirkungen der Trendbeschleunigung auf den Betrieb 
als „sozialen Raum“ (Bourdieu 1985), die Bedeutung des mangelnden per
sönlichen Austausches am Arbeitsort sowie der kollegialen Entkopplung 
für persönliche Entwicklungen und für die Innovationsfähigkeit der Un
ternehmen sind noch nicht absehbar respektive zu beziffern. Gemäß des 
Rates der Arbeitswelt ist eine Stärkung des Betriebes als sozialer Ort auch 
im Kontext mobiler Arbeit unabdingbar (Rat der Arbeitswelt 2021).

Die Digitalisierung von Arbeit und die Corona-Pandemie können als 
inkrementeller Prozess verstanden werden, der auf einer branchenspezifi-
schen und pfadabhängigen Umsetzung fußt. Homeoffice als Arbeitsform 
des orts- und zeitflexiblen Arbeitens bedarf zunächst einer legalen Defini-
tion, um im Kontext der Sozialpartnerschaft gestaltet werden zu können. 
Nach Haipeter/Hoose/Rosenbohm kann der doppelte Veränderungspro
zess von Digitalisierung und Corona durch Arbeitspolitik (Zukunftsverein-
barungen) proaktiv gestaltet werden (Haipeter/Hoose/Rosenbohm 2021). 
Diese Vereinbarungen zwischen Management und Betriebsrat und darüber 
hinaus zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden auf tarifver
traglicher Ebene werden auch darüber entscheiden, wie dauerhaft und ver
breitet sich orts- und zeitflexibles Arbeiten als legal definierte Arbeitsform 
etablieren kann.

Ein Fundus an Tarif- und Betriebsvereinbarungen zu orts- und zeitflexi-
blen Arbeitsformen existiert bereits, aus dem u.a. Anregungen geschöpft 
werden können (Mierich 2020). Durch die digitale Transformation wurde 
ein Weiterdenken in Richtung mobile Arbeit und Telearbeit in vielen 
Bereichen angeschoben und unter Pandemie-Bedingungen als flexibles Ar
beiten beschleunigt realisiert. Wird die Corona-Pandemie gelegentlich als 
Gesellschaftsexperiment bezeichnet (siehe dazu den Beitrag von Rolf G. 
Heinze in diesem Band), so ist in den Bereichen der Arbeitsforschung so
wie auf der gesetzlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Ebene weite
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rer Handlungsbedarf zu konstatieren, wenn orts- und zeitflexibles Arbeiten 
kein Feldexperiment bleiben soll. Rahmenbedingungen und Grundlagen 
sind vorhanden und müssen weiter ausgestaltet werden, auf Basis einer 
verbindlichen Definition von Homeoffice entweder als Telearbeit, mobile 
Arbeit oder Heimarbeit. Bislang ist der populistische Begriff sowohl für 
eine wissenschaftliche Debatte als auch für arbeitspolitische Auseinander
setzungen höchst unbrauchbar.
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